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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

EheG §66

Rechtssatz

Die Betreuungsp/icht einer Mutter gegenüber ihrem Kind 3ndet dort ihre Grenze, wo das Kind für die über das

gewöhnliche Maß hinausgehende Betreuungsbedürfnisse eine ö6entlich - rechtliche Zuwendung erhält, die es

erlauben würde, wenigstens für gewisse Zeiträume gegen Entgelt eine dritte P/egeperson zu beschäftigen. Wenn dann

statt dieser dritten Person die Mutter selbst die Mehrleistungen erbringt, soll das Entgelt ihr zustehen. Dann aber stellt

es ein im Sinne des § 66 EheG anzurechnendes Eigeneinkommen der Mutter dar.
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